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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.09.1980 

Geschäftszahl 

0016/78 

Rechtssatz 

Ausführungen, warum im Gegenstand im Rahmen einer notstandspol. Maßnahme im Sinne des § 129 Abs 6 BO 
für Wien nach Entfernung absturzgefährdeter Mauerteile durch die Feuerwehr anstelle einer weiteren Entfernung 
von weiteren absturzgefährdeten Bauschuttmassen durch die Feuerwehr eine Abschrankung und Beleuchtung der 
Gefahrenstelle und Vorschreibung der Kosten niefür sachlich nicht urnichtig ist. 


